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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 08.09.2022 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 28.09.2022 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Die Drucksache wird wie folgt geändert (Ergänzungen fett): 

 

01  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zur weiteren Finanzierung von bestehenden Sprach-

Kindergärten mit dem Freistaat Thüringen schnellstmöglich Gespräche aufzunehmen und 

finanzielle Mittel ggfs. über das „Gute KiTa-Gesetz“ des Bundes zu akquirieren. Dabei ist der 

Bedarf an weiteren teilnehmenden Kindertagesstätten vorab zu ermitteln und entsprechend zu 

berücksichtigen.  

  

 

02 (neu) 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob die bestehenden Sprachfachkräfte in Erfurt 

ab dem 01. Januar 2023 im Rahmen des Nachtragshaushaltes aus städtischen Mitteln finanziert 

werden können. Das Ergebnis der Prüfung inkl. der ermittelten notwendigen Kosten ist bis zur 

nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14. Oktober 2022 vorzulegen. 

 

 

03 (ehemals 02) 

Der Jugendhilfeausschuss wird fortlaufend, bis zur Klärung der Finanzierung, über den Sachstand 

mündlich und schriftlich informiert. Die erste Berichterstattung erfolgt in der Sitzung des 

Jugendhilfeausschusses im Januar 2023. 

 

Begründung: erfolgt mündlich 

  

 

Fraktion SPD 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion SPD zur Drucksache 

1424/22 - Erhaltung von Sprach-Kindergärten 

in der Landeshauptstadt Erfurt 

 
Drucksache 1536/22 

 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 1424/22 
 

Stadtrat öffentlich 
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zu Beschlusspunkt 02: 

 

Die Verträge der Sprachfachkräfte enden am 31.12.2022.  Bis zu einer Klärung der Frage, ob es eine 

weitere Finanzierung durch das Land oder den Bund geben wird, ist zu befürchten, dass die 

Fachkräfte bis dahin nicht mehr zur Verfügung stehen. Um weitere Fachkräftemangel 

vorzubeugen ist es notwendig, alle Möglichkeiten zu prüfen, die Arbeit der Fachkräfte in den 

Einrichtungen fortzusetzen. 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

06.09.2022, gez. i.A. xxxxxxxxxx   

Datum, Unterschrift 
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